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Norm

ABGB idF KindNamRÄG 2013 §179

ABGB idF KindNamRÄG 2013 §180

Rechtssatz

Nach der neuen Rechtslage ist für die Obsorgeregelung ausschließlich das Kindeswohl maßgeblich. Das

Kindesinteresse ist dem Willen der Eltern übergeordnet. Für die Anordnung der beiderseitigen Obsorge ist daher die

Beurteilung maßgebend, ob die Interessen des Kindes auf diese Weise am besten gewahrt werden können.
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